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Penalty-Schießen 

 
a) Wenn eine Begegnung am Ende der Nachspielzeit im Grunddurchgang noch immer 

unentschieden steht, muss sofort danach ein Penaltyschießen durchgeführt werden. 
 

b) Der Schiedsrichter ruft die beiden Kapitäne in den Schiedsrichterkreis zu sich und 
wirft eine Münze, um zu entscheiden, auf welches Tor geschossen wird.  

 
Nach dem Münzwurf erfolgt eine partitielle Eisreinigung im Bereich jenes Tors auf das 
geschossen wird wie folgt (siehe Skizze). Der SR Linesman hat den Eismeistern das 
Tor eindeutig zu zeigen auf das geschossen wird. Die Eisreinigung erfolgt trocken – 
ohne Wasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Weiters wirft der Schiedsrichter eine Münze welche Mannschaft den ersten 
Penaltyschuß durchführt. Der Sieger im Münzwurf hat die Wahl, ob seine Mannschaft 
als erste oder als zweite schießt. 

 
d) Jede Mannschaft nennt schriftlich (Trikot-Nummer) 2 Torhüter sowie 3 Spieler (auch 

einen Ersatzspieler) in der Reihenfolge, wie sie die Schüsse durchführen werden auf 
dem offiziellen Formular des ÖEHV. 

 
e) Ein Spieler, dessen Strafe nach Beendigung der Nachspielzeit nicht beendet ist, kann 

nicht für das Penaltyschießen nominiert werden und muss auf der Strafbank oder in 
der Garderobe verbleiben. Dasselbe gilt für Spieler, die während des 
Penaltyschießens eine Strafe bekommen. 

 
f) Einmal nominierte Spieler können nur im Falle einer Verletzung oder einer Strafe 

durch einen anderen Spieler ersetzt werden (der Ersatzspieler schießt als letzter). 
 

g) Die Torhüter können nach jedem Schuss ausgewechselt werden. 
 
 

h) Für die Durchführung der Schüsse gilt im Allgemeinen die Regel 509 des IIHF 
Offiziellen Regelbuches. 
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i) Die Spieler der beiden Mannschaften schießen abwechselnd auf das ausgewählte 
Tor, bis das entscheidende Tor gefallen ist. Die restlichen Schüsse werden nicht 
mehr ausgeführt. 

 
j) Wenn es nach drei Schüssen von jeder Mannschaft noch immer unentschieden steht, 

muss eine Entscheidung (Tie-Break) durchgeführt werden, in der dann abwechselnd 
ein Spieler pro Mannschaft, entweder in der gleichen, in einer neuen oder teilweise 
veränderten Aufstellung von drei Spielern (sowie einem Ersatzspieler), in der 
neuerlich, schriftlich angegebenen Reihenfolge auf das gewählte Tor schießt, wobei 
nun die andere Mannschaft mit den Tie-Break-Schüssen beginnt. Falls nötig, wird 
das Tie-Break-Verfahren wiederholt, wobei wiederum die andere Mannschaft beginnt. 
Das Spiel ist dann entschieden, wenn ein Duell von zwei Spielern das entscheidende 
Resultat liefert. 

 
k) Der offizielle Punkterichter registriert alle abgegebenen Schüsse mit Angabe der 

Spieler, der Torhüter und der erzielten Tore. 
 

l) Nur das entscheidende Tor zählt für das Resultat des Spieles und wird dem Spieler, 
der es erzielt hat, sowie dem betroffenen Torhüter zugeschrieben. 

 
m) Strafen für einen Torhüter, welche von einem anderen Spieler seiner Mannschaft 

verbüßt werden müssen (siehe IIHF Regel 511), betreffen die Spieler, die für das 
Penaltyschießen nominiert sind und ihre Schüsse noch durchführen müssen. Der 
Spieler, der die Strafe für den Torhüter verbüßt, muss einer der drei nominierten 
Spieler sein, der seinen Schuß noch nicht durchgeführt hat. Dieser Spieler kann nicht 
weiter am Penaltyschießen teilnehmen und muss bis zum Ende des 
Penaltyschießens auf der Strafbank verbleiben. Der Ersatzspieler wird als letzter 
Schütze gereiht. 

 
n) Eine gegen eine Mannschaft verhängte kleine Bankstrafe betrifft die Spieler, die für 

das Penaltyschießen nominiert sind und ihre Schüsse noch durchführen müssen. Der 
Spieler, der solch eine Strafe verbüßt, muss einer der drei nominierten Spieler sein, 
der seinen Schuss noch nicht durchgeführt hat. Dieser Spieler kann nicht weiter am 
Penaltyschießen teilnehmen und muss bis zum Ende des Penaltyschießens auf der 
Strafbank verbleiben. In diesem Fall führt der bekannt gegebene Ersatzspieler den 
jeweiligen Schuss aus. Eine Vermessung von Ausrüstungsgegenständen bei Beginn 
des Penaltyschiessens ist nicht mehr möglich. 

 
o) Falls eine Mannschaft sich weigert, am Penaltyschießen zur Ermittlung des Siegers 

teilzunehmen, wird das Spiel für diese Mannschaft als verloren gewertet. 
 

p) Falls ein Spieler sich weigert, einen Penaltyschuss durchzuführen, wird dies als 
vergebener Schuss seiner Mannschaft gewertet. 

 
 
 

 


